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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN -
Drucksache 20/4194

Sehr geehrter Herr Dr. Galka,
sehr geehrte Mitglieder des Innen- und Rechtsausschusses,

vielen Dank fur die Mdglichkeit, zu dem Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu kénnen.

Die Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle fur Migrant*innen e.V. (kurz ZBBS) arbeitet
seit Uber 40 Jahren im Bereich der flichtlingssolidarischen und migrationspolitischen
Arbeit. Die ZBBS ist Trager von bundes- und landesgeférderter Migrationsberatung,
Integrationskurstréger sowie Trager von Teilprojekten im Férderprogramm IQ —
Integration durch Qualifizierung - IQ-AQua-Kiel-II - Anerkennungs- und
Qualifizierungsberatung, im Netzwerk Mehr Land in Sicht! - Arbeit fiir Fliichtlinge in
Schleswig-Holstein sowie im Beratungsnetzwerk Alle an Bord! - Perspektive Arbeitsmarkt
fiir Gefliichtete. Aul3erdem ist die ZBBS die Externe Koordinierungsstelle der
Partnerschaft fliir Demokratie, Tragerin des Interkulturelle Gartens, des ZEIK - Zentrum fiir
Interkulturelle Kreativitdt und bietet dartber hinaus vielfaltige bildungspolitische und
kulturelle Projekte an.
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Die ZBBS steht seit mehr als 40 Jahren fir die Integration und Teilhabe von
Migrant*innen und Geflichteten in der deutschen Gesellschaft. Dies ist fest im Leitbild
des Vereins verankert: ,Die ZBBS stdrkt und unterstitzt den einzelnen Menschen bei seiner
sozialen, beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe.” Daher begrif3en wir es sehr, dass
Schleswig-Holstein ein Integrations- und Teilhabegesetz bekommt.

Zu folgenden Punkten nehmen wir Stellung:

Zu 8 3 Grundsatz

§3 Abs.3Nr.5

Die Formulierung, Menschen mit Migrationsgeschichte sollten fur die freiheitlich-
demokratische Grundordnung ,einstehen”, sehen wir kritisch. Wahrend die Achtung
und Beachtung der verfassungsmaRigen Ordnung fur alle Menschen selbstverstandlich
ist, impliziert der Begriff ,,einstehen” ein dariber hinausgehendes aktives Engagement.
Eine solche besondere Verpflichtung besteht jedoch nicht allgemein fur Burgerinnen,
sondern nur fur bestimmte Personengruppen mit besonderer staatlicher Treuepflicht,
etwa Beamtinnen. Die aktuelle Formulierung kann daher den Eindruck erwecken, dass
an Migrant*innen weitergehende Anforderungen gestellt werden als an andere
Mitglieder der Gesellschaft. Wir schlagen vor, den Begriff ,einstehen” durch eine
Formulierung zu ersetzen, die die Anerkennung und Achtung der freiheitlich-

demokratischen Grundordnung betont.
§3 Abs. 4

Wir begruf3en ausdrucklich die Hervorhebung der gleichberechtigten Teilhabe von
Frauen und Madchen. Um den Anspruch auf umfassende Gleichberechtigung und
gesellschaftliche Teilhabe konsequent umzusetzen, sollte die Formulierung jedoch um

intergeschlechtliche, transgeschlechtliche und nichtbinare Personen erganzt werden.
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Zu § 5 Bildung

§5Abs.5

Wir begruf3en ausdrucklich, dass volljahrige Gefluchtete beim Erwerb eines
Schulabschlusses geférdert werden sollen. Dies stellt einen wichtigen Beitrag zur
Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit dar. Der Gesetzesentwurf bleibt jedoch hinsichtlich

der konkreten Umsetzung unbestimmt.

Aus unserer Sicht sollte klargestellt werden, dass entsprechende Bildungsangebote
nicht lediglich im Rahmen vorhandener freier Kapazitaten bereitgestellt werden.
Vielmehr sollte die Zielgruppe ausdrucklich in die Bildungs- und Bedarfsplanung des
Landes einbezogen werden, um einen verlasslichen und bedarfsgerechten Zugang zu
Schulabschlussangeboten sicherzustellen. Die Férderung volljahriger Geflichteter muss

als regularer Bestandteil der Bildungsplanung verankert werden.

Zu § 6 Ausbildung und Beschiftigung

Wir begruf3en ausdrticklich, dass Menschen mit Migrationshintergrund als wichtige
Arbeits- und Fachkrafte anerkannt werden und ihre Bedeutung fur den schleswig-
holsteinischen Arbeitsmarkt im Gesetz ausdrucklich hervorgehoben wird. Der

Gesetzentwurf setzt damit ein wichtiges Signal fur die Arbeitsmarktintegration.

Gleichzeitig zeigt die Beratungspraxis, dass die gesetzlich formulierten Ziele auf
Verwaltungsebene nicht immer konsequent umgesetzt werden. So kommt es weiterhin
vor, dass Ausbildungsduldungen oder aufenthaltsrechtliche Perspektiven trotz
bestehender Ausbildungsverhaltnisse nicht erteilt werden oder aufenthaltsbeendende

MalRnahmen wahrend einer laufenden Ausbildung erfolgen.

Vor diesem Hintergrund regen wir an, den Gesetzestext um eine Formulierung zu
erganzen, die die zustandigen Behdrden ausdrticklich verpflichtet, integrations- und
arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen bei aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen
angemessen zu berucksichtigen. Die erfolgreiche Aufnahme und Fortfiihrung einer

Ausbildung sollte als wesentlicher Integrationsbeitrag anerkannt und geschtitzt werden.
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Nur so kdnnen die im Gesetz formulierten Ziele der Fachkraftesicherung und

Arbeitsmarktintegration wirksam umgesetzt werden.

Far Ruckfragen stehen wir gerne zur Verfugung

Mona Golla



	Zu § 5 Bildung
	Zu § 6 Ausbildung und Beschäftigung



